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Vorlage Nr. AfJFF 44/2022  

für die gemeinsame Sitzung des Jugendhilfeausschusses und des Ausschusses für 
Jugend, Familie und Frauen am 15.11.2022. 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 2 

 
 
 
Ein Jugendparlament für Bremerhaven - aktueller Sachstand 
 
 
A Problem 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 31.08.2017 den Grundsatzbeschluss „Jugendpar-
lament (JStVV) in Bremerhaven einführen“ gefasst, siehe anliegenden Antrag AT 19/2017.  
Nach einer Zurückstellung des Themas aufgrund der Corona Pandemie und eines Stellen-
wechsels wurden die Gespräche 2021 erneut aufgenommen und der vorhandene Konzept-
entwurf vom Dezernat IV überarbeitet. Dieser wurde der Stadtverordnetenversammlung am 
10.02.2022 zur Kenntnis vorgelegt. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss das Ju-
gendparlament auf Grundlage des vorliegenden Konzeptes und übertrug die Zuständigkeit für 
die Vorbereitung, Durchführung und fachliche Begleitung des Jugendparlaments an das De-
zernat IV und den zuständigen Fachausschuss für Jugend, Familie und Frauen.  
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.02.2022:  
 

- Die Stadtverordnetenversammlung nimmt das Konzept „Jugendparlament Bremer-
haven 2022“ zur Kenntnis.  
- Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Einführung eines Jugendparla-
ments auf Grundlage des vorliegenden Konzeptes.  
- Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Aufgaben und das weitere Verfah-
ren in die Verantwortung des Ausschusses für Jugend, Familie und Frauen zu über-
tragen.  
- Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, eine Vollzeitstelle „Fachkraft Jugend-
parlament“ im Bereich des Amtes für Jugend, Familie und Frauen einzurichten.  
- Die Stadtverordnetenversammlung bittet das Dezernat IV, die notwendigen organisa-
torischen und planerischen Maßnahmen einzuleiten und umzusetzen.  
 

Durch die Einstellung von Haushaltsmitteln für die Einsetzung und die Arbeit des Jugendpar-
laments in die Haushalte 2022 und 2023 konnte mit der Vorbereitung und Durchführung des 
Jugendparlaments begonnen werden. Die in diesem Zusammenhang beschlossene Vollzeit-
stelle wurde zum 01.07.2022 im Amt für Jugend, Familie und Frauen in der Abteilung Jugend- 
und Frauenförderung besetzt. Hierdurch wurde die Durchführung eines Jugendparlamentes 
in Bremerhaven in die Wege geleitet. 
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B Lösung 
Die Koordinatorin für das Jugendparlament hat unmittelbar nach Stellenantritt am 01.07.2022 
damit begonnen, die Durchführung eines ersten Jugendparlaments und dessen Gründung in 
die Wege zu leiten. Die Mitarbeiterin hat sich in diesem Zusammenhang mit den Themen 
Wahlen, Geschäftsordnung, konstituierende Sitzung und Öffentlichkeitsarbeit auseinanderge-
setzt. 
Die Wahlen für das erste Jugendparlament in Bremerhaven werden vom 28.11.-9.12.2022 an 
allen weiterführenden Schulen ab der 8. Klasse durchgeführt. Damit die Wahlen mit der Un-
terstützung der Schulen durchgeführt werden können, wurde das Konzept des Jugendparla-
ments auf allen Schulleiterdienstbesprechungen vorgestellt und im Anschluss mit den Schu-
len einzeln koordiniert, wie Wahlen und Bekanntmachung an der jeweiligen Schule durchge-
führt werden können. Vor den Wahlen findet eine Besuchsrunde an allen Schulen statt, bei 
der über das Jugendparlament und die anstehenden Wahlen und Möglichkeiten zur Kandida-
tur informiert wird (1.11.-11.11.2022). Die Wahlen sollen online über das Lernmanagement-
system für Schulen „It’s Learning“ durchgeführt werden, über das auch Informationsmateria-
lien abgerufen werden können, die in Kooperation mit einer Grafikagentur erstellt wurden. 
Genauere Regeln zur Durchführung der Wahlen sind von der Koordinatorin für das Jugend-
parlament in einer Wahlordnung festgehalten, siehe Anlage. Zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahlen sollen die jeweiligen Schüler:innenvertretungen der Schulen einbezogen 
werden. Der Einsatz von Honorarkräften zu gezielten unterstützenden Tätigkeiten ist vorge-
sehen. 
 
Im beschlossenen Konzept ist dargelegt, dass sich die gewählten Vertreter:innen selbst eine 
Geschäftsordnung geben. Bei mehreren Gesprächen mit Fachkräften aus dem Bereich wurde 
deutlich, dass dies nicht realisierbar ist, da nicht erwartet werden kann, dass alle Mitglieder 
des Jugendparlaments bereits ausreichend Erfahrung in Gremienarbeit gesammelt haben. 
Daher wurde ein Vorgremium gegründet, in dem junge Menschen und Jugendliche mit Erfah-
rung in vertretenden Strukturen mitwirken. Dieses Vorgremium erstellt eine Geschäftsord-
nung, die dann vom Jugendparlament beschlossen werden soll. Das Vorgremium löst sich 
spätestens mit der Konstituierung des Jugendparlaments wieder auf.  
Die konstituierende Sitzung des Jugendparlaments ist für den 21.12.2022 angesetzt und wird 
im Ella-Kappenberg-Saal der Volkshochschule Bremerhaven stattfinden. Im Vorfeld werden 
zwei Seminartage am 19. und 20.12.2022 stattfinden, bei denen die gewählten Vertretenden 
sich kennenlernen und mit ihren Aufgaben vertraut machen können.  
 
C Alternativen 
Keine. 
 
D Auswirkungen des Beschlussvorschlages 
Personalwirtschaftliche Belange sind betroffen. Zur Unterstützung wurde eine zusätzliche 
Fachkraft für 9 Wochenstunden eingestellt, die durch freie Stunden aufgrund der Stundenre-
duzierung der Kinder- und Jugendbeauftragten finanziert wird. Da die hauptamtliche Fach-
kraft erst zum 01.07.2022 ihre Stelle angetreten hat, werden die Finanzmittel für die Perso-
nalkosten nicht in vollem Umfang ausgegeben. Die Sachkosten für das Jugendparlament 
werden in diesem Jahr ausgeschöpft. Aufgrund der Konstituierung des Jugendparlamentes 
Ende Dezember ist vorgesehen, in Bezug auf das selbstverwaltete Budget von 50.000 € eine 
kapitelbezogene Rücklage im Kapitel 6560 zu bilden, die dann im Jahr 2023 dem Jugendpar-
lament zusätzlich zur Verfügung steht. 
Die besonderen Belange von Mädchen und Frauen wurden bei der Konzipierung des Projekts 
berücksichtigt. Klimaschutzzielrelevante Auswirkungen sind nicht zu erkennen. Ausländische 
Mitbürger:innen sind durch den Beschluss nicht in besonderer Weise betroffen. Die besonde-
ren Belange der Menschen mit Behinderung und die besonderen Belange des Sports sind 
von dem Beschlussvorschlag nicht betroffen. Eine örtliche Betroffenheit einer zuständigen 
Stadtteilkonferenz liegt nicht vor.  
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E Beteiligung / Abstimmung 
Das weitere Vorgehen wurde mit der Landeszentrale für politische Bildung, dem Stadtjugen-
dring Bremerhaven e.V., der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente (Standort Bre-
men), dem Stadtschüler:innenring und der Kinder- und Jugendbeauftragten abgestimmt. Die 
Durchführung der Wahlen wurde mit dem Schulamt abgestimmt.   
 
F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Im Rahmen der öffentlichen Sitzung. Die Verpflichtung zur Veröffentlichung nach dem Bremer 
Informationsfreiheitsgesetz wird eingehalten. 
 
G Beschlussvorschlag 

a) Der Jugendhilfeausschuss nimmt die aktuellen Informationen zum Sachstand Ju-
gendparlament in Bremerhaven und die Wahlordnung zur Kenntnis und bittet das Amt 
für Jugend, Familie und Frauen zu gegebener Zeit um weitere Berichterstattung zur 
Umsetzung. 

b) Der Ausschuss für Jugend, Familie und Frauen nimmt die aktuellen Informationen 
zum Sachstand Jugendparlament in Bremerhaven und die Wahlordnung zur Kenntnis 
und bittet das Amt für Jugend, Familie und Frauen zu gegebener Zeit um weitere Be-
richterstattung zur Umsetzung. 

 
 
 
 
 
 
Frost 
Stadtrat 
 
 
 
Anlage 1: Antrag Nr. StVV-AT 19/2017 - Jugendparlament in Bremerhaven einführen 
Anlage 2: Wahlordnung des Jugendparlamentes der Stadt Bremerhaven 
 
 


